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...einfach besser

Lebensretter Rettungsgasse
BONN Man hört es immer wie-
der in Verkehrsfunk bei Staumel-
dungen: „Bilden Sie bitte eine
Rettungsgasse!“ Auch wenn die-
ser Lebensretter in aller Munde
ist, sind viele Autofahrer unsi-
cher, wie genau man eine Ret-
tungsgasse bildet.

Mit der Rettungsgasse sollen
Rettungsfahrzeuge wie Polizei,
Notarzt oder Feuerwehr aber
auch Abschleppfahrzeuge
schneller an Unfallstellen gelan-
gen. Die Rettungsgasse hilft so-
mit, Leben zu retten. Die Stra-
ßenverkehrsordnung regelt in
§ 11 Abs. 2 StVO: „Sobald Fahr-
zeuge auf Autobahnen sowie auf
Außerortsstraßen mit mindes-
tens zwei Fahrstreifen für eine
Richtung mit Schrittgeschwin-
digkeit fahren oder sich die Fahr-
zeuge im Stillstand befinden,
müssen diese Fahrzeuge für die
Durchfahrt von Polizei- und
Hilfsfahrzeugen zwischen dem
äußerst linken und dem unmit-
telbar rechts daneben liegenden
Fahrstreifen für eine Richtung
eine freie Gasse bilden.“

Das heißt für alle Verkehrsteil-
nehmer: Bei einem Stau auf
mehrspurigen Straßen ist man

verpflichtet, die Rettungsgasse
zu bilden.

Wie bildet man eine Ret-
tungsgasse?

Auch das regelt der § 11 der
Straßenverkehrsordnung: Fährt
man auf dem linken Fahrstrei-
fen, so weicht man nach links

aus. Ist man auf den übrigen
Fahrstreifen unterwegs, zieht
man nach rechts. Dies gilt unab-
hängig davon wie viele Fahr-
streifen vorhanden sind. Die
Einsatzkräfte können dann in
der zwischen den Spuren gebil-
deten Gasse passieren. Dabei ist
jedoch zu beachten, dass der Sei-

tenstreifen befahrbar bleiben
muss.

Das Prinzip kann man sich
ganz einfach mit der „Rechte-
Hand-Regel“ merken: Die Lücke
zwischen Daumen und Zeigefin-
ger stellt die Rettungsgasse dar.
Der Daumen ist die linke Spur,
und alle anderen Finger symbo-
lisieren die weiteren Spuren.

Die Rettungsgasse muss bei
Bedarf auf jeder Fahrbahn gebil-
det werden, egal ob Autobahn,
Bundesstraße, Landstraße oder
Kreisstraße.
Gasse schon bei stockendem

Verkehr bilden
Schon bei stockendem Ver-

kehr sollte man sich entspre-
chend seiner Fahrspur nach
links oder rechts für eine Ret-
tungsgasse orientieren. Denn so-
bald die Fahrzeuge stehen, ist es
fast unmöglich, eine geeignete
Gasse zu bilden. Die Fahrzeuge
sollten dabei geradestehen, um
die Durchfahrt der Einsatzfahr-
zeuge nicht zu behindern.

Die Rettungsgasse muss offen-
bleiben, bis sich der Stau endgül-
tig auflöst. Es könnten immer
wieder weitere Einsatzfahrzeuge
folgen.

Bußgelder drohen, wenn
man sich nicht an die Regel
hält

Wer nicht pflichtgemäß eine
Rettungsgasse bildet, wird seit
dem Oktober 2017 härter be-
straft. Dabei sieht der Bußgeld-
katalog ein Bußgeld von 200
Euro vor, zudem zwei Punkte in
Flensburg. Bei Behinderung oder
Gefährdung erhöht sich das
Bußgeld auf 240 beziehungswei-
se 280, bei einem Unfall auf 320
Euro. Hinzu kommen jeweils
zwei Punkte und in den letzten
drei Fällen auch ein Monat Fahr-
verbot.

Gibt es Sonderregelungen
für Motorräder?

Die Rettungsgasse ist von al-
len Verkehrsteilnehmern freizu-
halten. Die Gasse ist ausschließ-
lich für Einsatzfahrzeuge ge-
dacht. Das gilt auch für Motor-
radfahrer. Befahren sie trotzdem
eine Rettungsgasse, um schnel-
ler voranzukommen, gilt dies als
Rechtsüberholen und wird min-
destens mit einer Geldbuße von
100 Euro und einem Punkt in
Flensburg bestraft. Pro Motor

Bei einem Stau auf mehrspurigen Straßen ist man verpflichtet, die Ret-
tungsgasse zu bilden. Foto: Jacques Tarnero/hutterstock

Bei Auslandfahren:
Grüne Versicherungskarte

mitnehmen
Auch wenn die Grüne Versi-

cherungskarte nicht mehr in al-
len Ländern vorgeschrieben ist,
sollten Autofahrer den Versiche-
rungsnachweis bei Autofahrten
ins Ausland auf jeden Fall mit-
nehmen, empfehlen die Sach-
verständigen von DEKRA.

Die Karte dient als Nachweis
einer gültigen Haftpflichtversi-
cherung und kann bei einem
Unfall die Schadenabwicklung
erheblich erleichtern. Sie ist
beim eigenen Kfz-Versicherer
kostenfrei erhältlich und in der

Regel mehrere Jahre gültig. Vor
allem in Ländern Osteuropas
und auf dem Balkan ist die Karte
noch immer vorgeschrieben,
unter anderem in Albanien, Bos-
nien-Herzegowina, Serbien und
der Türkei.

Beim Versicherer ebenfalls
kostenlos erhältlich ist der Euro-
päische Unfallbericht mit Aus-
füllhilfe in verschiedenen Spra-
chen, der bei einem Unfall gute
Dienste leistet, übrigens auch im
Inland.

DEKRA Info

Schleppertreffen in Fischbach
FISCHBACH Nun schon zum
sechsten Mal findet am 1. Sep-
tember auf der Festwiese am
Schullandheim das Schlepper-
treffen der Schlepperfreunde
Fischbach statt.

Dazu laden die Clubmitglie-
der und der Schule im Grünen
Fischbach e.V.ein.

Egal, ob mit oder ohne
Schlepper, den Gästen wird ein
reichhaltiges Programm gebo-
ten. Neben der musikalischen
Unterhaltung durch die Band

„Rhönfeuer“, steht für die Kin-
der auch eine Hüpfburg bereit.
Händler mit ihren Waren berei-
chern das Treffen.

Während für die Teilnehmer
ein Essen aus der Gulaschkano-
ne gereicht bekommen, hält das
Schullandheim neben Bratwürs-
ten, Steaks, Pizza, Flammkuchen
und Pommes, ein Mittagsgericht
zu familienfreundlichen Preisen
für die Gäste bereit. Natürlich
gibt es auch wieder eine reich-
haltige Auswahl an selbstgeba-

ckenem Kuchen oder ein erfri-
schendes Eis.

Um 14 Uhr erfolgt die obliga-
torische Rundfahrt aller Schlep-
per durch das Dorf.

Im Anschluss findet die Preis-
verleihung statt. Prämiert wer-
den hervorragend restaurierte,
der älteste sowie der am weites-
ten angereiste Schlepper, aber
auch der jüngste Teilnehmer.

Die Veranstalter freuen sich
auf viele Gäste bei hoffentlich
schönem Wetter.

Schlepper haben viele Freunde. Foto: Privat

CDU/FDP-Kreistagsfraktion zu W4:
„Taten müssen folgen“

BAD SALZUNGEN Bezug neh-
mend auf die Äußerungen von
Ministerpräsident Bodo Ramelow
und der LINKE-Landtagsabgeord-
neten Anja Müller t, dass W4 „vor
dem Aus“ bzw. dass das Vorrang-
gebiet bei Stadtlengsfeld nicht
mehr infrage komme, fordert die
CDU/FDP-Kreistagsfraktion im
Wartburgkreis „Herrn Ramelow
und Frau Müller auf, dem Antrag
der CDU-Landtagsfraktion zur
Änderung des Waldgesetzes mit
dem Ziel des Verbots von Wind-
kraftanlagen im Wald zuzustim-
men.“

Dies sei notwendig, um W4 si-
cher zu verhindern, heißt es in ei-
ner Mitteilung der Fraktion.
„Denn der von den Linken zitier-
te Aktionsplan Wald 2030 besagt
lediglich, dass bei der Schaffung
von Flächen für Windkraft im
Wald bestehende Planungen
durch die Regionalen Planungs-
gemeinschaften daraufhin zu
überprüfen sind, dass Kalamitäts-
flächen erschlossen werden.“

Die gesetzlichen Vorgaben, mit

denen die Planungsgemeinschaf-
ten zur Ausweisung von Wind-
energievorrangflächen gezwun-
gen würden, änderten sich je-
doch nicht. Als bindendes Pla-
nungsinstrument gelte hierbei
der „Thüringer Windenergieer-
lass“ aus dem Jahr 2016, so die
Fraktion. Verstärkt werde dessen
Zielsetzungen durch die Regelun-
gen des Thüringer Klima-Geset-
zes (ThürKlimaG). Für die Nut-
zung von Windenergie werde
dort in § 4 Abs.2 ThürKlimaG aus-
drücklich die Bereitstellung von 1
Prozent der Landesfläche ver-
bindlich festgelegt. Hiermit wer-
de das bereits im Rot-Rot-Grünen
Koalitionsvertrag im Jahr 2014
und dem „Thüringer Windener-
gieerlass“ aus dem Jahr 2016 an-
gestrebte 1-Prozent-Flächenziel
verfestigt und in Gesetzesform
gehämmert.

Die Fraktion erklärt ferner, dass
sowohl der Thüringer Windener-
gieerlass als auch das ThürKli-
maG rechtlich über dem Aktions-
plan Wald 2030 stünden. Der Ak-

tionsplan Wald besitzte keine Ge-
setzeskraft. Er habe vielmehr den
Charakter einer Willensbekun-
dung. Zu deren Umsetzung seien
Gesetzesänderungen erforder-
lich. Folgerichtig würden im Ak-
tionsplan Wald auch einige not-
wendige Gesetzesänderungen
konkret angesprochen, jedoch
nicht solche, die für Korrekturen
bei Windkraft im Wald notwen-
dig wären, ist die Auffassung der
CDU- und FDP-Kommunalpoliti-
ker im hiesigen Kreistag.

Es ist aus deren Sicht „höchst
unseriös“, wenn nun Politiker der
Linken die Verantwortung auf die
kommunalen Gebietskörper-
schaften und die Planungsge-
meinschaften abschieben woll-
ten, jedoch an den Rahmenbe-
dingungen nichts änderten.

In den vergangenen vier Jah-
ren seien Anträge der CDU-Land-
tagsfraktion, welche einen maß-
vollen Umgang bei der Errich-
tung von Windkraftanlagen ver-
folgt hätten, durch die Rot-Rot-
Grüne Landtagsmehrheit abge-

lehnt worden. Die Energiewende
könne aber nur gelingen, wenn
sie von einer breiten Mehrheit ge-
tragen werde und die Akzeptanz
der Bürger finde, ist in der Mittei-
lung weiter nachzulesen.

„Viele Menschen in unserem
Land machen sich große Sorgen
und halten unter den aktuellen
katastrophalen Zuständen unse-
rer Wälder einen weiteren Zubau
von Windkraft im Wald für nicht
verantwortbar“, heißt es ergän-
zend. Umso wichtiger wäre es, so
die Kommunalpolitiker, wenn
noch vor der Landtagswahl eine
breite Mehrheit im Landtag diese
Sorge der Bürger ernst nähme
und durch eine Änderung des
Waldgesetzes den Verbau der
Wälder mit Windkraft stoppte.
Deshalb sei es außerordentlich
wichtig, dass auch die Bürgerini-
tiative gegen den Windpark W4
mit ihrem Bürgerprotest weiter-
hin engagiert den Druck gegen-
über den politischen Entschei-
dungsträgern im Thüringer Land-
tag aufrecht erhalte. red
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